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RS OGH 1995/12/5 4Ob79/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1995

Norm

HGB §1

UWG §15

Rechtssatz

Der Vertragshändler kauft die Ware vom Hersteller oder Zwischenhändler; damit endet deren Verfügungsbefugnis.

Auch aus der Eigenschaft, Vertragshändler zu sein, folgt noch nicht, daß der Vertragshändler Weisungen des

Herstellers oder des von diesem eingesetzten Zwischenhändlers befolgen muß.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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